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Immer häufiger kommt es vor, daß Ärzte den Eltern von Impfungen ihrer Kinder abraten. Vie-
le sehen sich dann aber rechtlichen Aspekten gegenüber, die eventuell auf sie zukommen 
würden. Wie sieht die Haftung im Falle aus, wenn Ärzte eine von der STIKO (Ständige Impf-
kommission am Robert-Koch-Institut) empfohlene Impfung nicht durchführen, das 
ungeimpfte Kind aber dann diese Krankheit erleidet? Im arznei-telegramm nahm ein Rechts-
anwalt dazu Stellung. 
 
Die Rechtssprechung zur Aufklärungshaftung vom VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs geht 
einerseits von der Patientenautonomie aus, andererseits von der geschuldeten Information des 
Kinderarztes aus dem Behandlungsverhältnis. Klärt der impfende Arzt über die STIKO-
Impfempfehlung auf und über die Impfrisiken, dann hat er seine Pflicht getan und ist von jeg-
licher Haftung befreit. 
 
Wenn er über die STIKO-Empfehlung nicht aufklärt, dann ist vermutlich eine Haftung gege-
ben, wenn das Kind erkrankt. Lehnt ein Arzt die STIKO-Empfehlung ab, weil er nicht vom 
Impfen als Schutz überzeugt ist oder aber Bedenken wegen der Nebenwirkungen hat, so ist 
der Arzt erst dann von der Haftung befreit, wenn er die Eltern über die STIKO-Empfehlung 
aufklärt. Daß heißt, er muß ihnen mitteilen, daß es diese offiziellen Empfehlungen gibt. Zu-
dem sollte er sich von den Eltern schriftlich bestätigen lassen, daß sie die STIKO-Empfeh-
lungen gehört haben, aber trotzdem auf die Impfungen verzichten. Dabei würde folgender 
Wortlaut ausreichen: 
 

„Ich bin über die Impfempfehlungen der STIKO aufgeklärt worden, möchte aber 

nicht, daß mein Kind geimpft wird.“ 
 

Jeder Arzt muß zudem zwingend auch auf die Risiken jeder Impfung aufklären, selbst dann, 
wenn sie sehr gering sind. Diese „Aufklärung“ sollte unbedingt schriftlich festgehalten wer-
den, denn der Arzt muß beweisen können, daß sie stattgefunden hat. (arznei-telegramm 2008, 

Jg. 39, Nr. 6) 
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